
 

Zollbestimmungen in Georgien 
 
Im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen Georgien und der EU, das im Juli 2016 vollständig in 
Kraft getreten ist, sollen die georgischen Zollregelungen weiter optimiert werden. Die gemeinsame 
Entwicklung eines Strategic Framework for Customs Cooperation auf Basis der Grundprinzipien 
Sicherheit, Risikomanagement und Modernisierung ist geplant.  
 
Die Zollbestimmungen in Georgien orientieren sich an den sechs Evaluierungsmethoden der 
Welthandelsorganisation (WTO). Für die Abwicklung von Zollanmeldungen wird das Automated System 
for Customs Data (ASYCUDA) verwendet. ASYCUDA ist ein Projekt der United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTD); bisher haben über 90 Länder dieses System implementiert. Im 
Außenhandel profitiert Georgien von Zollbegünstigungen mit seinen WTO-Partnern (Most-favored-
Nation-Programm) und der EU (Allgemeines Präferenzsystem).  
 
Importbestimmungen 
Die Importsteuer richtet sich nach dem Wert, Volumen und der Art der eingeführten Ware. Eine 
ausführliche Auflistung von Waren mit entsprechendem Steuersatz finden Sie hier. Es werden drei 
Hauptgruppen unterschieden: 

1. 12 % Besteuerung: der Großteil der Nahrungsmittel, Mineralwasser, Säfte, Holz, Beton, 
Kleidung und Juwelierwaren 

2. 5 % Besteuerung: Privateigentum, Kabel, Käse und bestimmte ausgewählte Lebensmittel  
3. Variable Steuersätze: Alkohol, Fahrzeuge u.a. 

Zollerklärung 
Für Waren mit einem Wert unter 3000 GEL fällt eine Ausstellungsgebühr von 5  EUR an. Bei einem 
Warenwert über 3000 GEL fallen 60 EUR an. Zusätzlich zur ausgefüllten Zollerklärung müssen Fracht- 
und Versandpapiere und die unterschriebene Handelsrechnung im Original vorgelegt werden.   
Geschenke (Vorlegung einer Rechnung empfohlen), Gegenstände für den persönlichen Bedarf sowie die 
Einfuhr von 400 Zigaretten und maximal 4 Liter Alkohol sind zollfrei.  
Bei Importen wird darüber hinaus generell eine UST von derzeit 18 % erhoben plus ggf. 
Verbrauchssteuern. 

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website. 
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/eu_georgia_strategic_framework.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm
http://www.asycuda.org/aboutas.asp
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm#seebox
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm#seebox
http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Lexikon/Pdf/Allg_Praeferenzsystem.pdf
http://uk.mfa.gov.ge/files/uk/Import_Tariffs.pdf
http://georgien.ahk.de/georgien/export-nach-georgien/

